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nentionalftrafen auSbebmtgen merben, beten fpöfje ft<h lu
angemeffenen ©djranïen galten foil.

VIII. î?efchum*Sewet:fal)ven.
9lrt. 40. 93efd)merben. SKlfâûige löefchroerben megen

SJlifjachtung ber Sôorfçhriften biefer Sßetotbnung finb
fchriftlidj begrünbet beim ©tabtrat anzubringen. Tiefer
bat, nötigenfalls unter Zustehung unbeteiligter ©admet-
fiänbiger, eine Unterfudjung su oeranftalten unb geftûÇt
hierauf feinen Sefdjelb su erteilen.

IX. Scfytuftbeftimmuus.
9Irt. 41. Tiefe Sterorbnung tritt fofort in Œraft.

^öd?ftprclfc fût? Treibriemen lc6cr
unb fertile Treibriemen.

(Verfügung nom 30. Sutti 1917.)

TaS f(Jjruei§erifct;e $olfSmirtfd>aftSbepartement, ge=

ftufjt auf ben SuttbeSratSbefdjluft Dom 28. Siobetttber
1916 über bio Sicherung ber ßeberbetforgung beS SanbeS
utib bie geftfejumg bon £)ö<hftpreifen für Seber unb in
Grgänsung feiner Verfügung bom 21. Sötai 1917, fefjt
hiermit folgeube £)öd)Jtpreife für Treibtiemettlcber, fo=
mie für fertige Treibriemen feft unb erläfjt im Slnfdjlufj
baran bie nadjftehenben allgemeinen 93orf<hriften :

21. ZJöchftpteife für Trcitmiemettleber.
greife per kg

TreibriemencrottponSauSßeber reiner ©ruben»
gerbung :

faltgefä)miext ffr. 12.70
eingebrannt 12.30

TreibriemencrouponS aus Scber bon abge-
türjter, begetabiter ©erbung:

faltgefdjmiert „ 11.80
eingebrannt „ 11.40

TreibriemencrouponS aus Ghrotnleöer „ 13.—
Tie mittlere Grouponnage barf 50 7» uid)t über*

fteigen.
23, Ijöchftpveife für fertige Treibriemen.

greife per dm"
Treibriemen ottS Groupons reiner ©ruben*

gerbuitg :

Tide: bis 4 mm ffr. 30.—

„ : bon 47-2 bis 6 mm „ 29.—
„ : über 6 mm „ 28.—

Treibriemen aus Groupons bon abgefilmter,
begetabiter ©erbung:

'
Tiefe: bis 4 mm 28.—

„ : bon 4'/e bis 6 mm „ 27.—

„ : über 6 mm „26.—
ffür ©pesiatriemen tonnen auf obigen greifen Zu*

fdjläge berrcd)ttet merben in ber 3Jtas'iiual()öl)e bon:
8®/o für: 1. Stiemen auS Siüdengratbahnen.

2. Toppelriemen.
3. Stafigeftrecfte Stiemen.
4. imprägnierte Stiemen.
5. Glfromgegerbte Stiemen.

SSei Stiemen befonberer SlttSführung, für bie juici
ober mehrere ber unter 1 bis 5 genannten Gigenfdjaften,
bjm. StuSführungSarten gleichseitig in Setracht fallen,
barf ein ©efamtsitfdjlag bis gur §öf)e bon 15 7» ber-
rechnet merbett.

SluSttahmSroeife föntten für befonbere, bott einzelnen
ffabrifationSfirmen bis jefjt Ijergeftellte, in biefer Süer-

fügung aber nidjt aufgeführte Stiemeuqualitäten bttrd)
bie friegStechnifdje Stbteilung ©pesialpreife feftgefept
merben.

Tie unter 9t unb 93 genannten §ö<hftpreife berftehen
fid) für Zahlungen innert 30 Tagen netto èaffa.

T. 2lllgcmclttc ysvfcljriften.
a) Sltlgemeine 93orfd)riften für Treibriementeber.

1. Sitte Saufbeitrage über Treibriementeber, bie naih
bem 1. Sitni 1917 abgefdjloffen mürben unb itt meldjen
höhere greife als bie feftgefepten fpödjftpreifc bercinbart
finb, merbett als ungültig erflärt.

93or beut 1. Sunt ab'gefchloffene Äaufberträgc über
Stiemcnteber bleiben beftehen, foferrt ber Käufer auf
©rttnb biefer SSerfügung jum 93esitg bon Sîientenleber
berechtigt ift. ©ittb itt biefen Verträgen höhere greife
als bie feftgefefjten ,f)öd)ftpreife bercinbart, fo merben
bicfelben auf bie tpöchftpreife herabgefept. ©tub niebrigere
greife als bie feftgefe^ten fpöchftpreife bereinbart mürben,
fo barf ein ^ufd)(ag itt ber £>öl)e ber jit (eifteuben 9lb*

gäbe bcrredjnet merben; bie tpöchftpreife bürfett jebod)
in feinem ffall überfd)ritten merben.

2. Tie £mchftpreife bürfen nur für GrbiipoitS ber-
laugt merben, meld)e fid) f)iufid)tlich Qualität bcS

SebcrS, Zurichtung unb ffettuug sur ißcrarbeititng bon
Treibriemen eignen. TaS fpesififdje ©emidjt barf

für fattgefd)mierte Sîiemenlebcr 1 unb

„ eingebrannte SJiemettlcbcr l,or>

nidjt überfteigen.
3. Tie Groupons reiner ©rubengerbung tnüffeu nad)

ber in ber 93erfügttng beS fchmeiserifdjen 93oIfSmirtfd)aftS*
bepartementS bottt 21. SJfai 1917, Seite 16, für Zahnt*
badje reine ©rubengerbung angegebenen 9lrt gegerbt fein.

4. Tie TreibriemencrouponS aus füllten itilöubifd)cr
ißrobenietts bürfen bon ben ©erbereien nur bireft an
inlänbifdje Sîiemenfabrifantcn berfauft merben.

93erfätife bon Treibriementeber att Seberhättbler ober
Sattler finb nur jit Steparatursmeden ftattpaft.
TieSbesügliihe fyafturcn ntüffen ben SSermcrf tragen :

„Treibriementeber für Steparaturgmecfe beftimmt". ffür
foldjc Skxfäufe mirb mie für fertige Treibriemen eine

Vlbgabe bott 20 7« bcS Srutto $afturamerte8 erhoben,
bie bon bett ©erbereien su besat)leit ift. Tie feftgefeptcti

liegender u. stehender Konstruktion v. 10,PS'an.
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ventionalstrafen ausbedungen werden, deren Höhe sich in
angemessenen Schranken halten soll.

VIII. Beschweröeverfahren.
Art. 4V. Beschwerden. Allsällige Beschwerden wegen

Mißachtung der Vorschriften dieser Verordnung sind
schriftlich begründet beim Stadtrat anzubringen. Dieser
hat, nötigenfalls unter Zuziehung unbeteiligter Sachoer-
ständiger, eine Untersuchung zu veranstalten und gestützt
hierauf seinen Bescheid zu erteilen.

IX. Schlnstbestimmung.
Art. 41. Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.

Höchstpreise für Treibriemenleder
und fertige Treibriemen.

(Verfügung vom 90. Juni 1917.)

Das schweizerische Vvlkswirtschaftsdepartement, ge-
stützt auf den Bundesratsbeschluß vom 28. November
1916 über die Sicherung der Lederversorgung des Landes
und die Festsetzung von Höchstpreisen für Leder und in
Ergänzung seiner Verfügung vom 21. Mai 1917, setzt

hiermit folgende Höchstpreise für Treibriemenleder, so-
wie für fertige Treibriemen fest und erläßt im Anschluß
daran die nachstehenden allgemeinen Vorschriften:

A. Höchstpreise für Trelbriemenleder.
Preise per Kg

TreibriemencrouponsausLederreinerGrnben-
gerbung:

kaltgeschmiert Fr. 12.70
eingebrannt 12.30

Treibriemencronpons ans Leder von abge-
kürzter, vegetabiler Gerbung:

kaltgeschmiert „ 11.80
eingebrannt „ 11.40

Treibriemencronpons aus Chromleder „ 13.—
Die mittlere Croupvnnage darf 50 "/o nicht über-

steigen.

B. Höchstpreise für fertige Treibriemen.
Preise per dnV

Treibriemen ans Crvupvns reiner Gruben-
gerbnug:

Dicke: bis 4 mm Fr. 30.—

„ : von 4'/e bis 6 mm „ 29.—
„ : über 6 mm „ 28.—

Treibriemen aus Croupvns von abgekürzter,
vegetabiler Gerbnng:

'
Dicke: bis 4 mm 28.—

„ : von 4'/- bis 6 mm „ 27.—

„ : über 6 mm „26.—
Für Spezialriemen können auf obigen Preisen Zu-

schlage verrechnet werden in der Maximalhöhe von:
8°/o für: 1. Riemen ans Nückengratbahnen.

2. Dvppelriemen.
3. Naßgestreckte Riemen.
4. Imprägnierte Riemen.
5. Chromgegerbte Riemen.

Bei Riemen besonderer Ausführung, für die zwei
oder mehrere der unter 1 bis 5 genannten Eigenschaften,
bzw. Anssührungsarten gleichzeitig in Betracht fallen,
darf ein Gesamtzuschlag bis zur Hohe von 15°/o ver-
rechnet werden.

Ausnahmsweise können für besondere, von einzelnen
Fabrikationsfirmen bis jetzt hergestellte, in dieser Ver-
fügnng aber nicht aufgeführte Riemenqnalitäten durch
die kriegstechnische Abteilung Spezialpreise festgesetzt
werden.

Die unter A und B genannten Höchstpreise verstehen
sich für Zahlungen innert 30 Tagen netto Kassa.

T. Allgemeine Vorschriften.
a) Allgemeine Vorschriften für Treibriemcnlcder.

1. Alle Kaufverträge über Treibriemenleder, die nach
dem 1. Juni 1917 abgeschlossen wurden und in welchen
höhere Preise als die festgesetzten Höchstpreise vereinbart
sind, werden als ungültig erklärt.

Vor dem 1. Juni abgeschlossene Kaufverträge über
Riemenleder bleiben bestehen, sofern der Käufer auf
Grund dieser Verfügung zum Bezug von Riemenleder
berechtigt ist. Sind iu diesen Verträgen höhere Preise
als die festgesetzten Höchstpreise vereinbart, so werden
dieselben auf die Höchstpreise herabgesetzt. Sind niedrigere
Preise als die festgesetzten Höchstpreise vereinbart worden,
so darf ein Zuschlag in der Höhe der zu leistenden Ab-
gäbe verrechnet werden; die Höchstpreise dürfen jedoch
in keinem Fall überschritten werden.

2. Die Höchstpreise dürfen nur für Cronpons ver-
langt werden, welche sich hinsichtlich Qualität des

Leders, Zurichtung und Fettung zur Verarbeitung von
Treibriemen eignen. Das spezifische Gewicht darf

für kaltgeschmierte Riemenleder 1 und

„ eingebrannte Niemenleder. 1,»°
nicht übersteigen.

3. Die Cronpons reiner Grubengerbung müssen nach
der in der Verfügung des schweizerischen Volkswirtschaft?-
départements vom 21. Mai 1917, Seite 16, für Zahm-
vache reine Grubengerbung angegebenen Art gegerbt sein.

4. Die Treibriemencronpons aus Häuten inländischer
Provenienz dürfen von den Gerbereien nur direkt an
inländische Riemenfabrikanten verkauft werden.

Verkäufe von Treibriemenleder an Lederhändler oder
Sattler sind nur zu Reparatnrzmecken statthaft.
Diesbezügliche Fakturen müssen den Vermerk tragen:
„Treibriemenleder für Neparaturzwecke bestimmt". Für
solche Verkäufe wird wie für fertige Treibriemen eine

Abgabe von 20°/» des Brutto Fakturawertes erhoben,
die von den Gerbereien zu bezahlen ist. Die festgesetzten

liegender u, stellender Konstruktion v. 10 PZ'sn.
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c. .vi'pteije Eöttnen für tiefe Verläufe um ben 93ctrag
mW Abgabe ecE)üt)t werben.

t„ mir Tetaiiberfäufc bun Treibricmenteber bis git 20 kg
Jetten bunt tRcrfäufer im SRa£imum 8 % .ßufdjtag auf

bec
kie Abgabe an ben Sunt erî>5t)ten fjöd)ftpreife

J^net werben. Ter Söegug bun $eug= übet @attler=
W für jRiemenreparatitren ift untcrfagt.

r v %Tie Suntrufte über tie SSerEäufe bun Treibriemen
^ 'ft Sadje ber EriegStechnifdjeu Stbteiïnng.

b) Stllg em eine iBorfdjrifteu für fertige
Treibriemen,

ciüru
' ®ie feftgefeßten §öd)ftpreife für Treibriemen finb

"Hl für bie SSerfcittfe au inläubifdjc ®erbraudjer.
h l' Stuf alten Verläufen buu fertigen Treibriemen

nr>r •
^ fyetbrifanteix mirb ab 10. Sinti 1917 eine Ab*

5 "t ber fiuße bun 20% ber SöruttofaEtureubeträgc
wen. Tiefe Abgabe ift and] bun ben nadj lit. S

J lmtteteu tfufdjtägeu 31t entrichten.
o. Tie Abgabe buu 20% wirb nur auf ißerfäufen

r!' Leibriemen erhüben, wetdje au§ ©ruuponS buu
«Witten iut'inbifc^er fßroüenieng f) ergeftAlt finb.
ithh ein Treibriemeufabrifant ttad), baft ihm
„,_,%fd)ulbete SSertnfte auf SRerEäufen bun Treibriemen

Mtanbcn finb, fu Eattn bie geteiftete Abgabe gurücE*
Übtet werben.
®.efud)e um SRücfbergütung ber Abgabebeträge Eöttnen

Yd Lauert 12 SRonaten nad) SScrEanf ber AJare bc=

^f'ctjtigt werben.

(£„, .• ®cr ©rlaß buu weitereu SSurfd^riften über bie

Ü(, ^Wtitng ber Abgabe bun 20 % cm ben SSunb, futuie

b.. bie Sontrofle betreffeub bie gemalten SerEaufe
Leibriemen ift Sache ber EricgStedmifdjen Abteilung,

hey «?'. Sür bircEte fRiemenanEäufe ber SeEtion für äeber

Jteif 9§tedjnifd)en Slbteitung finb bie feftgefe|ten §ud)ft-
itih uiiitbeftenê 25 % gu Eürgen. Tiefe Söeftetluugcn

oTft ^''f Verlangen itt erfter ütnie auSgufütjren. ffür
c dutäufe fällt bie Abgabe an bett Öimb weg.

muß '• Stuä ben ©efdjäftsbüdjeru ber jRiemenfabcifen

iülätivr ^it erfidjtfid) fein, tuie biet Öebcr bun Rauten

^itb r
r nnb auSlanbifdjer fßrobenieng berarbeitet

r.' bjm. berarbeitet nntrbe.
iibu ' ScibriEatiun buu Treibriemen nnb gut AuS=

fortei, ^ LeibriementjanbetS finb nur biejenigen ißer*
1. w„ ^ Firmen berechtigt, bie fidj fdjun bur bem

Ii buft 1914 in cntfpredjeubem Umfange uttb regel*

Leibi • ber gabriEation, bgw. bem Raubet bon

- 'futcti befaßt f»abeit.
bt,ai,j Qwifdjeu ben fRientenfabriEanten unb ben S5er=

^«uhprsc ^ beim Aegttge bun iRtetuen nur eine eingtge

SlefrfiÂç "ütma unb auSnatimSweife noch ein SummiffiottS*
Zeitigt fein. •

Otifn, *
* Treibriemenl)änblern burcE; bie fRiemen*

10./. %ft gu gewät)reubc Stabatt beträgt int_üKajimunt
ticinpf, Lejer Ütabatt barf nur bun ben gafturenbe*

"fä) Slbgng ber an ben öunb gu teifteuben
bon 20% beredjuet werben.

T. ScfylufeOefiimmunöett.
1. Sit begug auf bie ©trafbeftimntungen, ßuu=

trutlen, EReEiamatiuncn ?c. fumnten finugemäjf bie in ber
Verfügung beS fdjweigcrifc^en SSotESwirtfcE)aftöbcparte^
ments bun 21. 9Jtai 1917 angeführten StrtiEet gur 3tn=
wenbung. S3ci ©treitigEciten gwifdjcn Käufer unb $Bcr=

Eänfer cntfdjeibct bie Èrieg§ted)itifd)c Slbteitung; ift bie
EriegStedjitifdEje Slbteitung felber at§ Säufer über ®cr^
Eänfer beteiligt, fu entfe^eibet ba3 fd)tueigerifd;c SßutES=

wirtfd)nft§bepartemcnt.
2. Tiefe 33eftimmungcn treten, fuweit in benfelben

nidit ein aubercr Termin feftgefejjt ift, am 1. Suïi 1917
in Sraft.

HHS der ma$d)iNenftrand>e.
SDie @c*fer SRetaBtnOnftrle ift im atigemeinen mäl)=

renb be§ 3fabre§ 1916 ftarE befd^äftigt geroefen. @8 ift
etne gange 2tngaf)l StBerEftätten gegr'ünbet roorben gut
gabrifatian Derfdhiebener 3Rnnition8=3trtifel. Tie 3Jtu=
nltionèEontrafte tjuben im atlgemeinen ben Untere ff terten
bebeutenbe ©eminne gebraut; bodh wirb btefc augerge«
roöbnttdbe 93efdhäftigung mit g*teben8fdf)liij3 anfrören. —
Tie 9trtiEel, bie bte ©enfer aJtetatttnbuftrte »or Srteg8=
auSbrudh ^crfletlte, haben feine merftldje ©ntmieftung er=

fahren, oerfd)tebene haben fugar einen fRüdgang ju'oer*
jeichnen. Sämtliche SJiittel ber ^Regierungen fliegen eben
ben ®ebürfniffen ber Otationat=5üerteibigung gu, unb
9Rafchtnen, bte nicht bireft mit bem Srteg gufammew
hängen, würben tn ber fabrication uetnachiäfjigt. Tiefe
SlrtiEel foüten wteber aufgenommen werben, aber bte 3u=
EunftSauêfichten ftnb tn btefer Segtehung recht ungewiffe.
Tte größte Schmterigfett, ber man bei ber fabriEation
oon airtifetn, bte nicht mit bem Stieg gufammenhängen,
begegnet, ift bie Tatfache. baß man bte bagu nötigen 01oh=
ftoffe faft nicht erhalten Eann. ^ubem finb bte greife
für folche fabrifate nttf)t im felben SSRaße geßiegen wie
bie tpreife ber ^Rohmaterialien, unb biejenigen Setrtebe,
bte lebiglich ih^e ©pegialitäten wetterführen, um bte atte
Sunbfdjaft nicht gu oertieren, arbeiten unter fehr un
günßigen 93eblttgungen unb mußten fdjon große Dpfer
bringen.

Ter ©pegiatgmelg ber ÏIRafdhinenlnbuftde, ber fid)
etnerfettS mit ber Çerftettung oon @£pIofion8 3Ro«
toren für SRotorräber, Automobile ufw., unb anberfettS
mit ber ©efteßung oon fertigen SR0torräbern befdjäf-'
tigt, hat bei ber fabrication gewiffer SBeftanbteile ßarf
an tRohftoffmanget gu Ietben gehabt. Tte SSetCäufe an
^SrioatCunben haben tn ©uropa ftarC abgenommen tn«
folge ber ©infuhroerbote ber ftiegführenben Staaten.
SlnberfettS finb gahlretche töeftetlungen eingelaufen mW
Slfrita, Sluftralten, Dgeanten unb Sübamerifa, bte oon
großem ffnteceffe gewefen wären, wenn bte Ausführung
etwas prompter hätte gefdjehen fönnen. Tte Schwterig«
fetten, benen man mährenb be§ QahreS 1915 begegnet
ift tn ber tBefdjaffung ber ERoh ftoffe, wie g. 93. Stahl

à. ist Jssustr. fchweiz. Handw.-Zeiinng („Meisterblatt'') Sät

KMenkollelimgen « Weskledetlächer
verîchleàe 5v»t«me

Hspdaltarbelle«.».» i.»
enteilen W

üpel H tttlinga, NîpdMâili llâpkna». yorgen
« « Telephon z« Telegramme» H5pbslt «

c. -->-preise können für diese Verkäufe nm den Betrat)
^>er Abgabe erhöht werden.

Für Detailverkäufe van Treibricinenleder bis zn 20 I<^
..''nen beim Verkäufer im Maximum 8°/» Zuschlag auf

ver Abgabe an den Bund erhöhten Höchstpreise
chuet werden. Der Bezug lwn Zeug- oder Sattler-
fiir Niemenreparaturen ist untersagt.

R Die Kontrolle über die Verkäufe von Treibriemen
^ >st Sache der kricgstechnischen Abteilung.

Allgemeine Vorschriften für fertige
Treibriemen,

aüm ' festgesetzten Höchstpreise für Treibriemen sind
'' "'g für die Verkäufe an inländische Verbraucher.

willen Verkäufen von fertigen Treibriemen

NsU Fabrikanten wird ab 10. Juni 1017 eine Ab-
sSJ.'" der Höhe von 20°/o der Brnttvfaktnrenbeträge
^

zflben. Diese Abgabe ist auch von den nach lit. B
> statteten Zuschlägen zn entrichten.

6. Die Abgabe von 20°/o wird nur auf Verkäufen
x-st Trcibrieinen erhoben, welche aus Croupons von
Eilten inländischer Provenienz hergestellt sind,

là àîst ein Treibriemeufabrikant nach, daß ihm
^schuldete Verluste auf Verkäufen von Treibriemen
'standen sind, so kann die geleistete Abgabe zurück-
Mtet werden.

>,
Gesuche um Rückvergütung der Abgabebeträge können

r>>Ir"'nert 12 Monaten nach Verkauf der Ware be-
"'kslchtigt werden.

à 'Der Erlaß von weiteren Vorschriften über die

à Achtung der Abgabe von 20 °/o an den Bund, sowie

à die Kontrolle betreffend die gemachten Verkäufe

g priemen ist Sache der kricgstechnischen Abteilung.

^eise

-'.Für direkte Riemenankänfe der Sektion für Leder
Elegstechnischen Abteilung sind die festgesetzten Höchst-

tnd "stl mindestens 25 °/o zn kürzen. Diese Bestelllmgen

vlcki ^ Verlangen in erster Linie auszuführen. Fiir
^ Ankäufe fällt die Abgabe an den Bund weg.

'Nub den Geschäftsbüchern der Niemenfabriken
.^derzeit ersichtlich sein, wie viel Leder von Häuten

lvstd
stcher >md ausländischer Provenienz verarbeitet
dzw. verarbeitet wurde.

iiiß„ ' «ur Fabrikation von Treibriemen und zur Ans-
î"Ne» Treibriemenhandels sind nnr diejenigen Per-
st U„ ^?d Firmen berechtigt, die sich schon vor dem

iisfi^'st 1014 in entsprechendem Umfange nnd regel-

bzw. dem Handel vonîîl't der Fabrikation,
^-emen befaßt habeiu
^Zwischen und den Ver-

m»ck> "k" mlemensavrtranien uiw
Hcistdà denn Bezüge von Riemen nnr eine einzige

lleschäft gausnahmsweise noch ein Kommissivns-

inbà' De'

lgo/ "îenzil geivährende Rabatt beträgt im Maximum
drikn, de» Treibriemen Händlern durch die Riemen

tr-à. Dieser

'S.'S
Rabatt darf nnr von den Fakturenbc-

Abzug der an den Bund zn leistenden

20°/» berechnet werden.

D. Schlustbestiittittungen.
1. In bezng ans die Strafbestimmnngen, Kon-

trollen, Reklamationen ?e. kommen sinngemäß die in der
Verfügung des schweizerischen Volksmirtschaftsdeparte-
ments von 21. Mai 1017 angeführten Artikel zur An-
Wendung. Bei Streitigkeiten zwischen Käufer nnd Vcr-
käufer entscheidet die kriegstechnische Abteilung; ist die
kriegstechnische Abteilung selber als Käufer oder Vcr-
käufer beteiligt, so entscheidet das schweizerische Volks-
Wirtschaftsdepartement.

2. Diese Bestimmungen treten, soweit in denselben
nicht ein anderer Termin festgesetzt ist, am 1. Juli 1917
in Kraft.

H«! «er
Die Genfer Metallindustrie ist im allgemeinen wäh-

rend des Jahres 1910 stark beschäftigt gewesen. Es ist
eine ganze Anzahl Werkstätten gegründet worden zur
Fabrikation verschiedener Munitions-Artikel. Die Mu-
nitionskontrakte haben im allgemeinen den Interessierten
bedeutende Gewinne gebracht; doch wird diese außerge-
wöhnltche Beschäftigung mit Friedensschluß aufhören. —
Die Artikel, die die Genfer Metallindustrie vor Kriegs-
ausbruch herstellte, haben keine merkliche Entwicklung er-
fahren, verschiedene haben sogar einen Rückgang zu ver-
zeichnen. Sämtliche Mittel der Regierungen fließen eben
den Bedürfnissen der National-Verteidigung zu, und
Maschinen, die nicht direkt mit dem Krieg zusammen-
hängen, wurden in der Fabrikation vernachlässigt. Diese
Artikel sollten wieder aufgenommen werden, aber die Zu-
kunflsaussichten sind in dieser Beziehung recht ungewisse.
Die größte Schwierigkeit, der man bei der Fabrikation
von Artikeln, die nicht mit dem Krieg zusammenhängen,
begegnet, ist die Tatsache daß man die dazu nötigen Roh-
stoffe fast nicht erhalten kann. Zudem sind die Preise
für solche Fabrikate nicht im selben Maße gestiegen wie
die Preise der Rohmaterialien, und diejenigen Betriebe,
die lediglich ihre Spezialitäten weiterführen, um die alte
Kundschaft nicht zu verlieren, arbeiten unter sehr un-
günstigen Bedingungen und mußten schon große Opfer
bringen.

Der Spezialzweig der Maschinentndustrte, der sich

einerseits mit der Herstellung von Ex plosions-Mo-
torcn für Motorräder, Automobile usw., und anderseits
mit der Erstellung von fertigen Mo torrädern beschäf-
tigt, hat bei der Fabrikation gewisser Bestandteile stark
an Rohstoffmangel zu leiden gehabt. Die Verkäufe an
Privatkunden haben in Europa stark abgenommen in-
folge der Einfuhrverbote der kriegführenden Staaten.
Anderseits sind zahlreiche Bestellungen eingelaufen aus
Afrika, Australien, Ozeanien und Südamerika, die von
großem Interesse gewesen wären, wenn die Ausführung
etwas prompter hätte geschehen können. Die Schwierig-
ketten, denen man während des Jahres 1915 begegnet
ist in der Beschaffung der Rohstoffe, wie z. B. Stahl
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